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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 4 
 
Jugendhilfe; 
Jugendhilfeplanung: Kindertagesbetreuung 
 
Anlage(n): 
Präsentation zur Kindertagesbetreuung im Landkreis Erding 

 
 
Jugendhilfeausschuss am 15.11.2023 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
Freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe: Pflichtaufgabe 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sachvortrag zur Kindertagesbetreuung im Landkreis Erding wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 
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Vorlagebericht: 
 

Kindertagesbetreuung im Landkreis Erding 
Erhebung Oktober 2022 – März 2023 
 
Die Verantwortung rechtzeitig und ausreichend Plätze in Kindertagesein-
richtungen und in der Kindertagespflege bereitzustellen liegt in erster Linie 
bei den Kommunen (Art. 5 Bayerisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz, 
BayKiBiG). Sie tragen die Planungs- und davon abgeleitet auch die Finanzierungsverant-
wortung für die erforderlichen Betreuungsangebote, entscheiden über den örtlichen Be-
darf an Plätzen basierend auf den Bedürfnissen von Eltern und deren Kindern. 
 
Die Gesamtverantwortung für die Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege trägt nach Art. 6 Abs.1 BayKiBiG der Landkreis als Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe. 
 
Der Landkreis Erding mit 141 680 Einwohnern ist ein weiterhin wachstumsgeprägter und 
sehr junger Landkreis. Rund ein Viertel der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt, nämlich 
36.510 Personen. Davon sind 40% (14.674) Kinder unter 10 Jahre, davon 7277 unter 5 
Jahre. (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2023, Stichtag:31.12.2022) 
 
Allein diese Zahlen zeigen die große Herausforderung, mit denen Städte, Märkte und 
Gemeinden im Landkreis im Bereich der Kindertagesbetreuung konfrontiert sind. Hinzu 
kommen der massiv gestiegene Anteil an Kindern mit bestehender oder drohender Be-
hinderung, die Kinder mit Fluchthintergrund, teils mit Kriegstraumata, verschärft durch 
den bestehenden Fachkräftemangel. 
 
Im Krippenbereich ist seit 2007 ein massiver Anstieg zu beobachten, der sich aber seit 
2019 auf hohem Niveau eingependelt hat. Im Jahr 2022 wurden 1.044 Kinder unter 3 
Jahren betreut. Bei der Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis unter 6 Jahren steigen 
die Zahlen weiterhin an. Zuletzt im Jahr 2022 wurden 4.121 Kinder betreut im Vergleich 
zu 3.474 Kindern im Jahr 2007. 
(Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kindertagesbetreuung regional, 
verschiedene Jahre, Stand: jeweils 1. März) 
 
Dementsprechend ist auch die Zahl der Beschäftigten in Kindertagesstätten in den ver-
gangenen 15 Jahren stark angewachsen, nämlich um 130% seit 2007, auf 1.213 Perso-
nen (522 in 2007). 
(Quelle: KiBiG.web, Jahresmittelwerte, eigene Auswertung) 
 
Der ab 2026 sukzessive entstehende Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im 
Grundschulbereich stellt eine weitere Herausforderung dar. 
Seit Einführung der schulischen Ganztagesangebote, gebundener und offener Ganztag, 
sowie der vielfältigen Mittagsbetreuungen, ist seit 2015 die Anzahl betreuter Schulkinder 
in Kinderbetreuungseinrichtungen um knapp ein Drittel gesunken (von 694 Kindern in 
2015 auf 474 in 2022). 
 
Der im Ganztagsförderungsgesetz GaFöG festgelegte rechtliche Rahmen von 8 Betreu-
ungsstunden an 5 Tagen pro Woche (inkl. Unterrichtszeit) und einer maximalen Ferien-
schließzeit von 4 Wochen erfordert intensiven planerischen Einsatz, um bedarfsgerechte 
Angebote rechtzeitig installieren zu können.  
Hier wird insbesondere die Abdeckung der Freitagnachmittage und der Ferienzeiten 
manche Kommunen vor große Herausforderungen stellen, zumal der Fachkräftemangel 
in fast allen Gemeinden deutlich spürbar ist. 
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Hier führen Kooperationen und Vereinbarungen zwischen einzelnen Kom-
munen und Verwaltungsgemeinschaften oft zu Synergieeffekten und ge-
meinsamen Lösungen. 50% der Kommunen im Landkreis praktizieren be-
reits eine derartige Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 


